
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/11/9 90/11/0021
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

43/01 Wehrrecht allgemein

Norm

AVG §13a;

AVG §56;

B-VG Art18 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

WehrG 1978 §28 Abs2;

Rechtssatz

Eine dem Inhalt nach als Rechtsauskunft zu deutende "Zusicherung" zum Zeitpunkt der Meldung zum freiwillig

verlängerten Grundwehrdienst im Jahre 1974, daß der WehrpAichtige höchstens innerhalb von 8 Jahren zu

Kaderübungen und Truppenübungen einberufen werden könne, vermag kein subjektives, vor dem VwGH

durchsetzbares Recht auf Nichteinberufung zu begründen, unabhängig davon, ob die Rechtsauskunft damals richtig

war oder nicht.
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